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Justiziariat / Fr. Meister

Ihr Antrag auf Informationszugang vom 14. August 2021

████████████████████

auf Ihren oben genannten Antrag ergeht nach § 7 Abs. 1 S, 1 Informationsfreiheitsgesetz 
(IFG) folgender

Bescheid:

1.  Ihr Antrag wird abgelehnt.

2.  Die Entscheidung ergeht gebühren- und auslagenfrei.

Begründung:

I.

Mit E-Mail vom 14.08.2021 beantragten Sie den Zugang zu folgenden Informationen:

Gesundheitliche Bewertung von Ethylenoxid-Rückständen in Johannisbrotkernmehl (E410) 
und damit hergestellter Lebensmittel.

il.

Nach § 1 Abs. 1 IFG besteht ein Anspruch auf Informationszugang nur auf vorhandene amt
liche Informationen bei der Behörde.
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Dem BfR liegen die begehrten Informationen nicht vor; eine gesundheitliche Bewertung von 
Ethylenoxid-Rückständen in Johannisbrotkernmehl (E410) und damit hergestellter Lebens
mittel hat das BfR bisher nicht vorgenommen.

Die Gebührenentscheidung beruht auf § 10 IFG i. V. m. § 1 Abs. 1 Gebührenverordnung 
IFG (IFGGebV). Danach fallen Gebühren bei einer Ablehnung des Antrags nicht an.

Mit freundlichen Grüßen
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Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch  
beim Bundesinstitut für Risikobewertung, Max-Dohrn-Str. 8-10, 10589 Berlin, erhoben  
werden.

Verwendete Rechtsvorschriften:

IFG  Informationsfreiheitsgesetz in der Fassung vom 5. September 2005
(BGBl. I S. 2722), das zuletzt durch Art. 44 Elfte Zuständigkeitsanpas- 
sungsVO vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist

IFGGebV Informationsgebührenverordnung vom 2. Januar 2006 (BGBl. I S. 6), die zu
letzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 
3154) geändert worden ist


